
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname

Registrierungsnummer (REACH)

Active Coating Ethanol

nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Chemikalie für Synthesen

Lösungsmittel
Verdünner
Rohstoff für Wasch- und Reinigungsmittel
Brennstoff
Lackrohstoffe
Frostschutzmittel
Enteisungsmittel
Flüssiger Wärmeträger
Kältemittel
Laborchemikalie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Mursall Active Coating  GmbH 
A-5411 Oberalm | 
Löwensternstraße 4
Tel.: +43 6245 21811

Auskunftgebender Bereich: info@active-coating.com

1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale

Land Name Postleitzahl/Ort Telefon

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Wien +43 1 406 43 43
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Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.  

Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Zündquellen entzündet werden.  

ohne Bedeutung 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab-
schnitt

Gefahrenklasse Katego-
rie

Gefahrenklasse und
-kategorie

Gefahrenhin-
weis

2.6 entzündbare Flüssigkeiten 2 Flam. Liq. 2 H225

3.3 schwere Augenschädigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319

Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Gefahr
- Piktogramme

GHS02, GHS07

- Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten

fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventu-

ell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen

Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren
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Nicht relevant (Gemisch) 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

3.2 Gemische
Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme

Ethanol CAS-Nr.
64-17-5

EG-Nr.
200-578-6

Index-Nr.
603-002-00-5

REACH Reg.-Nr.
01-2119457610-43

≥ 90 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319

Butan-2-on CAS-Nr.
78-93-3

EG-Nr.
201-159-0

Index-Nr.
606-002-00-3

REACH Reg.-Nr.
01-2119457290-43

≤ 2 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319
STOT SE 3 / H336

2-Propanol CAS-Nr.
67-63-0

EG-Nr.
200-661-7

Index-Nr.
603-117-00-0

REACH Reg.-Nr.
01-2119457558-25

≤ 2 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319
STOT SE 3 / H336

Denatoniumbenzoat CAS-Nr.
3734-33-6

EG-Nr.
223-095-2

REACH Reg.-Nr.
01-2120102843-65

≤ 0,5 Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Eye Dam. 1 / H318

Aquatic Chronic 3 / H412
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Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.  

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.  Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.  Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten.  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Bei Auftreten von Beschwerden oder
in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.  Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund
verabreichen.  

Für Frischluft sorgen.  Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.  Bei unregelmäßi-
ger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.  

Mit viel Wasser und Seife waschen.  Bei Hautreizung oder -ausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuzie-
hen.  

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  Sofort Arzt hinzuziehen.  

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  KEIN Erbrechen herbeiführen.  Sofort Arzt hinzuziehen.  

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.  

keine 

Sprühwasser, Alkoholbeständiger Schaum, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2) 

Wasser im Vollstrahl 

Bei unzureichender Belüftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-/Luft-
Gemische möglich.  Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.  Mit dem Vorhan-
densein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von der Lüftung nicht erfasst sind,
z.B. unbelüftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanäle, Keller und Schächte. 

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  Löschwasser nicht in
Kanäle und Gewässer gelangen lassen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  Brandbekämpfung mit übli-
chen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.  

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Anmerkungen

Nach Inhalation

Nach Kontakt mit der Haut

Nach Berührung mit den Augen

Nach Aufnahme durch Verschlucken

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel

Ungeeignete Löschmittel

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
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Chemikalienschutzkleidung, Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen 

Personen in Sicherheit bringen.  Sicherstellen einer ausreichenden Belüftung.  Verwendung geeigneter Schutzausrü-
stungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur
Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persönlicher Kleidung.  Entfernen von Zündquellen.  

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.  

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.  Verunreinigtes Waschwasser
zurückhalten und entsorgen.  

Abdecken der Kanalisationen 

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.  Verschüttete Mengen aufnehmen: Sägemehl, Kieselgur
(Diatomit), Sand, Universalbinder 

Einsatz adsorbierender Materialien.  

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.  Den betroffenen Bereich belüften.  

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.  Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. 
Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10.  Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.  

Behälter dicht geschlossen halten.  Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.  Vermeiden von Zündquellen.
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.  Nur in gut
gelüfteten Bereichen verwenden.  Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller, Kanalisation und Gruben
verhindern.  Behälter und zu befüllende Anlage erden.  Explosionsgeschützte elektrische Gerä-
te/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.  Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. 

Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von der Lüftung
nicht erfasst sind, z.B. unbelüftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanäle, Keller und Schächte.  Dämpfe sind
schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch.  Dämpfe können zu-
sammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. 

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Nicht für Notfälle geschultes Personal

Einsatzkräfte

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Geeignete Rückhaltetechniken

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

- Spezifische Hinweise/Angaben
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Oxidationsmittel, Getrennt von brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen lagern. 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Nach Gebrauch die Hände waschen.  In Bereichen, in denen gear-
beitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.  Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminier-
te Kleidung und Schutzausrüstung ablegen.  Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien
auf.  Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt
sind.  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  Verwendung einer örtlichen und generellen
Lüftung.  Kühl halten.  Vor Sonnenbestrahlung schützen. 

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie ande-
ren Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.  Vor Son-
nenbestrahlung schützen. 

Oxidationsmittel 

Hitze, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht 

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.  Behälter und zu befüllende Anlage erden. 

Lösungsmittelbeständigen und dichten Fußboden vorsehen. 

Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden. 

Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.  

- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen
- Fernhalten von

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art
- Explosionsfähige Atmosphären

- Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren

- Unverträgliche Stoffe oder Gemische
- Nicht mischen mit

Beherrschung von Wirkungen
Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

- Anforderungen an die Belüftung

- Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter

- Geeignete Verpackung

7.3 Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Identi-
fikator

SMW
[ppm]

SMW
[mg/m³]

KZW
[ppm]

KZW
[mg/m³]

Quelle

AT Ethanol 64-17-5 MAK 1.000 1.900 2.000 3.800 GKV

AT 2-Propanol 67-63-0 MAK 200 500 800 2.000 GKV

AT Butanon 78-93-3 MAK 100 295 200 590 GKV

EU Ethylmethylketon 78-93-3 IOELV 200 600 300 900 2000/39/EG

Hinweis
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, soweit nicht anders ange-

geben, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen

Bezugszeitraum von acht Stunden
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Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.  

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.  

Atemschutz

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand flüssig

Farbe farblos

Geruch alkoholartig

Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen

pH-Wert nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich 79 °C bei 1.013 hPa

Flammpunkt 11 – 13 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) nicht relevant (Flüssigkeit)

Explosionsgrenzen

- Untere Explosionsgrenze (UEG) 1,8 Vol.-%

- Obere Explosionsgrenze (OEG) 15 Vol.-%

Dampfdruck 58,5 hPa bei 25 °C

Dichte 0,79 g/cm³ bei 20 °C

Dampfdichte keine Information verfügbar

Löslichkeit(en)

- Wasserlöslichkeit in jedem Verhältnis mischbar

Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Information verfügbar
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Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien".  Das
Gemisch enthält reaktive(n) Stoff(e).  Entzündungsgefahr.  

Entzündungsgefahr 

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".  

Erwärmung kann Brand verursachen.  Dämpfe können zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.  

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rau-
chen.  

Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.  Nur funkenfreies Werk-
zeug verwenden.  Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.  

Oxidationsmittel 

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und
Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt.  Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.  

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.  

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).  

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.  

Selbstentzündungstemperatur 425 °C

Viskosität nicht bestimmt

Explosive Eigenschaften keine

Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben

Temperaturklasse (EU gem. ATEX) T2 (maximal zulässige Oberflächentemperatur der Betriebsmit-
tel: 300°C)

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Bei Erwärmung:

10.2 Chemische Stabilität

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

10.5 Unverträgliche Materialien

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einstufungsverfahren

Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizität
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Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.  

Verursacht schwere Augenreizung.  

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.  

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.  

Ist nicht als karzinogen einzustufen.  

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.  

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.  

Die Kriterien für die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfüllt.  Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch
(wiederholte Exposition) einzustufen.  

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.  

Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.  

Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Expositions-
weg

Endpunkt Wert Spezies

Ethanol 64-17-5 oral LD50 10.470 mg/kg Ratte

Ethanol 64-17-5 inhalativ:
Dampf

LC50 124,7 mg/l/4h Ratte

Butan-2-on 78-93-3 oral LD50 2.054 mg/kg Ratte

2-Propanol 67-63-0 oral LD50 5.280 mg/kg Ratte

2-Propanol 67-63-0 dermal LD50 12.800 mg/kg Kaninchen

2-Propanol 67-63-0 inhalativ:
Dampf

LC50 72,6 mg/l/4h Ratte

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Keimzellmutagenität

Karzinogenität

Reproduktionstoxizität

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

(Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositi-
onsdauer

Ethanol 64-17-5 LC50 15.400 mg/l Fisch 96 h

Ethanol 64-17-5 LC50 5.012 mg/l wirbellose Wasserle-
bewesen

48 h

Ethanol 64-17-5 EC50 12.700 mg/l Fisch 96 h

Ethanol 64-17-5 EC50 >10.000 mg/l wirbellose Wasserle-
bewesen

48 h

Ethanol 64-17-5 ErC50 22.000 mg/l Alge 96 h
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